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jedoch aus der Datumsangabe auf der beglaubig-
ten Zustimmungserklärung erkennen, dass die 
Unterschrift des Verwalters am 24.7.2023 und 
somit zu einem Zeitpunkt, zu dem er das Verwal-
teramt noch innehatte, geleistet wurde. Mithin 
genügt auch im vorliegenden Fall i. E. die Vorlage 
des Bestellungsbeschlusses in der Form des § 26 
Abs. 4 WEG mitsamt der beglaubigten Zustim-
mungserklärung zum Nachweis der Zustimmung 
i. S. v. § 12 Abs. 1 WEG.

3. Zusammenfassung der Ergebnisse 
Da der Verwalter als organschaftlicher Vertre-
ter der GdWE auftritt, kommt es im Hinblick 
auf das Vorliegen der Vertretungsmacht mit der 
herrschenden Meinung zum allgemeinen Ver-
tretungsrecht auf den Zeitpunkt der Abgabe 
der Zustimmungserklärung an. Wird die Er-
klärung bei einem anderen Notar beglaubigt, 
kommt es für die Abgabe auf den Zeitpunkt 
an, zu dem der Verwalter beim Beglaubigungs-
notar unterschreibt, sofern er diesen nicht dazu 
angewiesen hat, mit der Übersendung an den 
Urkundsnotar noch zuzuwarten. Im theoretisch 
denkbaren Fall, dass der Verwalter den Beglau-
bigungsnotar anweist, die Erklärung noch nicht 
abzusenden, läge hingegen noch keine Abgabe 
vor.

Das Grundbuchamt fordert die Eigenerklärung 
des Urkundsnotars über den Zeitpunkt des Zu-
gangs der Zustimmungserklärung bei ihm zu 
Unrecht. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Ab-
gabe, die sich grundbuchrechtlich als Neben-
umstand darstellt. Das Grundbuchamt kann 
ersehen, dass der Verwalter den Entwurf der Zu-
stimmungserklärung am 24.7.2023 unterzeichnet 
hat. Nach dem Sachverhalt gibt es keinen Anlass 
daran zu zweifeln, dass die Erklärung damit auch 
am 24.7.2023 abgegeben wurde.  

AktG §§ 291, 293 Abs. 3, 295, 304, 305, 
307
Gewinnabführungsvertrag mit einer 
GmbH; analoge Anwendung des § 307 
AktG bei Hinzutreten eines Gesell-
schafters; Form der Vertragsänderung

I. Sachverhalt
Eine GmbH (Tochter-GmbH) will mit ihrer al-
leinigen Gesellschafterin (Mutter-GmbH) einen 
Gewinnabführungsvertrag abschließen. Es ist 
denkbar, dass in Zukunft bei der Tochter-GmbH 

ein weiterer Gesellschafter als Minderheitsgesell-
schafter hinzukommt. 

Die Beteiligten sind zwar bereit, bei Hinzukom-
men des Minderheitsgesellschafters eine Aus-
gleichs- und Abfi ndungsverpfl ichtung i.  S.  d. 
§§ 304, 305 AktG in den Vertrag aufzunehmen; 
sie wollen die Details aber erst bei Hinzukom-
men des weiteren Gesellschafters aushandeln und 
privatschriftlich regeln. Die Beteiligten möchten 
vermeiden, in diesem Fall einen neuen Gewinn-
abführungsvertrag abzuschließen, denn hiermit 
seien immer steuerliche Risiken im Hinblick auf 
die Mindestlaufzeit des Gewinnabführungsver-
trages verbunden.

II. Frage
Ist die spätere Vereinbarung ohne Neuabschluss 
des Gewinnabführungsvertrages möglich?

III. Zur Rechtslage
1. Abschluss des Gewinnabführungsvertrages, 
§§ 291 ff . AktG analog
Der Gewinnabführungsvertrag ist ein Unter-
nehmensvertrag (§§  291 ff . AktG), durch den 
sich die beherrschte Gesellschaft verpfl ichtet, 
ihren ganzen Gewinn an ein anderes Unter-
nehmen abzuführen (§  291 Abs. 1 S. 1 Alt.  2 
AktG). Beherrschte Gesellschaft eines Gewinn-
abführungsvertrages i. S. d. §  291 AktG kann 
auch eine GmbH sein (vgl. BGH DNotZ 1989, 
102; Emmerich, in: Emmerich/Habersack, 
Aktien- und GmbH-Konzernrecht, 10.  Aufl . 
2022, §  291 AktG Rn. 91; Hölters/Weber/
Deilmann, AktG, 4. Aufl . 2022, § 291 Rn. 6 
m. w. N.).

Materiell-rechtlich bedarf der Gewinnabfüh-
rungsvertrag zu seiner Wirksamkeit analog 
§ 293 Abs. 1 AktG der Zustimmung durch einen 
Beschluss der Gesellschafterversammlung der 
beherrschten Gesellschaft (auch Organgesell-
schaft genannt, hier die Tochter-GmbH; vgl. 
Krafka, Registerrecht, 12. Aufl . 2024, Rn. 1110; 
Mayer/Weiler, in: Beck’sches Notar-Handbuch, 
8. Aufl . 2024, § 22 Rn. 410). Nach allgemeiner 
Meinung erfordert der Unternehmensvertrag 
rechtsformübergreifend analog §  293 Abs. 3 
AktG die Schriftform (Boor, RNotZ 2017, 65, 
70 m. w. N.). Enthält der Vertrag allerdings eine 
Regelung zur Abfi ndung nach § 305 AktG (ana-
log), so ist der Unternehmensvertrag aufgrund 
der enthaltenen Erwerbsverpfl ichtung gem. § 15 
Abs. 4 GmbHG notariell zu beurkunden (Serva-
tius, in: Michalski/Heidinger/Leible/J. Schmidt, 



   DNotI-Report  7/2025102

GmbHG, 4. Aufl . 2023, KonzernR Rn. 77; 
Hermanns, RNotZ 2015, 632, 633). 

Der Zustimmungsbeschluss der Gesellschaf-
terversammlung der beherrschten Gesellschaft 
muss notariell beurkundet werden (BGH NJW 
1989, 295, 298; Krafka, Rn.  1110 m. w. N.). 
Nach h. M. ist aufgrund des Eingriff s in die Or-
ganisationsstruktur der GmbH die Zustimmung 
aller Gesellschafter der beherrschten Gesell-
schaft notwendig (Beurskens, in: Noack/Serva-
tius/Haas, GmbHG, 24. Aufl . 2025, Anh. § 13 
Rn.  110 m. w. N.; Heidel/Peres, Aktienrecht, 
6. Aufl . 2024, §  293 AktG Rn. 27; BeckOK-
GmbHG/Servatius, Std.: 1.3.2023, KonzernR 
Rn. 88 f.; ausf. Emmerich, § 293 AktG Rn. 42 ff ., 
auch zur a. A.). Ein Beherrschungs- und/oder Ge-
winnabführungsvertrag soll zudem analog § 293 
Abs. 2 AktG der Zustimmung durch Beschluss 
der Gesellschafter der Obergesellschaft (oder 
Organträgergesellschaft bzw. herrschende Gesell-
schaft) bedürfen (vgl. BGH DNotZ 1989, 102, 
105; NJW 1992, 1452, 1453; ebenso Koch, AktG, 
19. Aufl . 2025, § 293 Rn. 18a; Emmerich, § 293 
AktG Rn. 46; Grigoleit/Servatius, AktG, 2. Aufl . 
2020, § 293 Rn. 21; a. A. MünchKommAktG/
Altmeppen, 6. Aufl . 2023, § 293 Rn. 107 ff .). 
Begründet wird dies u. a. mit der Belastung des 
herrschenden Unternehmens mit den unterneh-
merischen Risiken der beherrschten Gesellschaft, 
auf die unmittelbar kein Einfl uss genommen 
werden kann (BGH DNotZ 1989, 102, 107; Be-
ckOK-GmbHG/Servatius, KonzernR Rn. 80 ff .). 
Wirksam wird der Unternehmensvertrag mit der 
konstitutiv wirkenden Eintragung in das Han-
delsregister der beherrschten Gesellschaft analog 
§ 294 Abs. 2 AktG.

Ob der Gewinnabführungsvertrag mit einer 
GmbH als beherrschter Gesellschaft Regelun-
gen i.  S.  d. §§ 304, 305 AktG analog aufwei-
sen muss, ist umstritten (Vogt, in: Beck’sches 
Handbuch der GmbH, 6. Aufl . 2021, §  21 
Rn.  234; Emmerich, §  304 AktG Rn. 11–14; 
MünchKommAktG/van Rossum, § 304 Rn. 21; 
Hommelhoff , in: Lutter/Hommelhoff , GmbHG, 
21. Aufl . 2023, Anh. § 13 Rn. 91 m. w. N.). Nach 
§  304 Abs.  1 S. 1 AktG muss ein Gewinnab-
führungsvertrag einen angemessenen Ausgleich 
für die außenstehenden Aktionäre durch eine 
auf die Anteile am Grundkapital bezogene wie-
derkehrende Geldleistung (Ausgleichszahlung) 
vorsehen. Nach §  305 Abs. 1 S.  1 AktG muss 
ein solcher Vertrag die Verpfl ichtung des an-
deren Vertragsteils enthalten, auf Verlangen des 

außenstehenden Aktionärs dessen Aktien gegen 
eine im Vertrag bestimmte angemessene Anbin-
dung zu erwerben. Unabhängig davon, ob die 
Normen analog auf eine GmbH als beherrschte 
Gesellschaft Anwendung fi nden, ist eine diesbe-
zügliche Regelung nach dem Sachverhalt jeden-
falls entbehrlich, denn zumindest derzeit ist kein 
außenstehender Gesellschafter vorhanden (vgl. 
BeckOGK-AktG/Veil/Preisser, Std.: 1.6.2025, 
§ 304 Rn. 3). 

2. Analoge Anwendung von § 307 AktG?
Zu untersuchen ist, wie es sich rechtlich auswirkt, 
wenn nach Abschluss des Gewinnabführungs-
vertrags ein Minderheitsgesellschafter in die be-
herrschte Gesellschaft eintritt.

Im vorliegenden Sachverhalt könnte dabei § 307 
AktG analog anwendbar sein, mit dem der Ge-
setzgeber das Interesse des neu hinzutretenden 
Gesellschafters der beherrschten Gesellschaft 
schützen wollte. Nach § 307 AktG endet ein 
Beherrschungs- oder Gewinnabführungsver-
trag spätestens zum Ende des Geschäftsjahrs, 
in dem ein außenstehender Aktionär beteiligt 
ist, wenn die Gesellschaft im Zeitpunkt des Be-
schlusses ihrer Hauptversammlung keinen außen-
stehenden Aktionär hatte. Damit soll Druck auf 
die Vertragsbeteiligten ausgeübt werden, einen 
Vertrag mit Regelungen nach §§ 304, 305 AktG 
abzuschließen (BeckOGK-AktG/Veil/Walla, 
Std.: 1.6.2025, § 307 Rn. 3).

Die analoge Anwendung des §  307 AktG 
auf einen Gewinnabführungsvertrag mit einer 
GmbH als beherrschter Gesellschaft ist strit-
tig. Teilweise wird sie bejaht, denn auch nach-
träglich hinzutretende externe Gesellschafter 
der GmbH seien schutzbedürftig (Servatius, 
KonzernR Rn. 296 m. w. N.; ohne Begründung  
LG Köln, Beschl. v. 23.8.2018 – 88 O 23/18 
Rn.  115 [juris]). Die Gegenauff assung sieht ein 
solches Schutzbedürfnis nicht, da gerade bei der 
GmbH der Erwerber das Bestehen des Unter-
nehmensvertrags aus dem Handelsregister 
ersehen und zum Gegenstand von Vertrags-
verhandlungen machen könne (Mues, RNotZ 
2005, 2, 29 f.; Katschinski, FS Reuter, 2010, 
S.  1043, 1048 f.; Göhmann/Winnen, RNotZ 
2015, 53, 64; wohl auch BeckOGK-AktG/Veil/
Walla, § 307 Rn. 4). Die obergerichtliche Recht-
sprechung hat  diese Frage – soweit ersichtlich 
– noch nicht entschieden, sodass die Rechtsfra-
ge insgesamt als off en zu bewerten ist. Gewär-
tig sein sollte man sich allerdings der Rechtsfol-
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gen der Anwendbarkeit im konkreten Fall: Die 
vorsorglich getroff enen Regelungen i.  S.  d. 
§§ 304, 305 AktG würden – seien sie nun kon-
kret oder abstrakt – den Eintritt der Rechtsfolge 
des § 307 AktG nicht verhindern. Der Vertrag 
würde unabdingbar automatisch enden, sodass 
bei Fortsetzungsinteresse nur ein Neuabschluss 
in Betracht käme (Grigoleit/Servatius, §  307 
Rn. 3; BeckOGK-AktG/Veil/Walla, § 307 Rn. 7 
m. w. N.).

 3. Nachträgliche Anpassung des Vertrags als 
Änderung analog § 295 AktG
Unabhängig davon, ob bei der Aufnahme eines 
Minderheitsgesellschafters in der beherrschten 
GmbH § 307 AktG überhaupt zur analogen An-
wendung kommt und damit indirekt eine Pfl icht 
zum Neuabschluss des Gewinnabführungsver-
trags besteht (vgl. Ziff . 2), stellt sich die Frage der 
Praktikabilität der vorgeschlagenen Gestaltung 
(rudimentäre Regelung im Gewinnabführungs-
vertrag mit späterer Präzisierung).

a) Einordnung als Vertragsänderung
Zunächst ist zu untersuchen, ob die später vorzu-
nehmende Präzisierung der Regelungen zu Aus-
gleich und Abfi ndung gem. §§ 304 f. AktG eine 
Änderung i. S. d. § 295 AktG darstellt, sodass die 
formalen Anforderungen der Vertragsänderung 
einzuhalten wären.

Unter einer Vertragsänderung i.  S.  v. § 295 
Abs. 1 AktG ist grundsätzlich jede Änderung des 
Vertragsinhalts durch zweiseitige rechtsgeschäft-
liche Vereinbarung zu verstehen, die während 
der Laufzeit des Vertrages wirksam werden soll 
(BGH NZG 2013, 53; MünchKommAktG/Alt-
meppen, §  295 Rn. 3; Emmerich, §  295 AktG 
Rn. 6; Koch, § 295 Rn. 3). Um rechtliche Unsi-
cherheiten zu vermeiden, sind auch unwesentli-
che Änderungen oder redaktionelle Änderun-
gen bzw. Neufassungen von Bestimmungen als 
Änderung i.  S.  d. §  295 AktG zu qualifi zieren 
(MünchKommAktG/Altmeppen, §  295 Rn. 3 
m. w. N.; Koch, § 295 Rn. 3).

Daher ist auch die geplante Präzisierung als Än-
derung i.  S.  d. §  295 AktG zu betrachten. Die 
besonderen Voraussetzungen des § 295 AktG für 
eine Vertragsänderung gelten somit analog.

b) Voraussetzungen einer Vertragsänderung
Für eine nachträgliche Änderung des Gewinn-
abführungsvertrags bedarf es grundsätzlich einer 
schriftlichen Änderungsvereinbarung der 

Vertragsparteien, §§ 293 Abs. 3, 295 Abs. 1 S. 2 
AktG analog. Enthielte die Änderung jedoch eine 
Verpfl ichtung zur Abtretung von Geschäftsantei-
len, so wäre sie gem. § 15 Abs. 4 GmbHG nota-
riell zu beurkunden (vgl. Ziff . 1).

Die Gesellschafterversammlung der beherrsch-
ten GmbH muss der Änderung des Gewinnab-
führungsvertrags nach h. M. durch Gesellschaf-
terbeschluss zustimmen (BFH NZG 2009, 277, 
278; Servatius, KonzernR Rn. 210 m. w. N.). Der 
Zustimmungsbeschluss ist notariell zu beurkun-
den (BGH NJW 1989, 295, 298; Krafka, Rn. 1110 
m. w. N.). Ob der Zustimmungsbeschluss eine 
Dreiviertelmehrheit der Gesellschafter erfordert 
oder die Zustimmung sämtlicher Gesellschafter, 
ist wiederum umstritten (MünchKommAktG/
Altmeppen, 6. Aufl . 2023, § 295 Rn. 19; Emme-
rich, §  295 AktG Rn. 4a; Vogt, §  21 Rn. 209 
m. w. N.). Schließlich muss der Vertragsänderung 
auch die Gesellschafterversammlung der herr-
schenden Gesellschaft analog § 295 Abs. 1 S. 2 
AktG, § 293 Abs. 2 AktG mit einer Dreiviertel-
mehrheit zustimmen (MünchKommGmbHG/
Liebscher, 5. Aufl . 2025, Anh. § 13 Rn. 1006 m. 
w. N.). Mit ihrer Eintragung in das Handelsre-
gister der beherrschten Gesellschaft wird die Ver-
tragsänderung sodann wirksam, §§  295 Abs. 1 
S. 2, 294 Abs. 2 AktG analog.

4. Ergebnis
Im Ausgangspunkt ist keine Regelung zu etwai-
gen Ausgleichsleistungen und Abfi ndungen ana-
log §§ 304 f. AktG erforderlich, da die beherrsch-
te Gesellschaft zu 100  % von der herrschenden 
Gesellschaft gehalten wird und deshalb kein 
„außenstehender Gesellschafter“ vorhanden ist.

Die analoge Anwendung des § 307 AktG ist in 
der vorliegenden Konstellation umstritten. Der 
sicherste Weg besteht darin, von der Anwendung 
auszugehen und den Gewinnabführungsver-
trag bei Hinzutreten eines weiteren Gesellschaf-
ters unter Beachtung der §§ 293 ff . AktG erneut 
abzuschließen. Denn im Fall der analogen An-
wendung hindern vorsorgliche Ausgleichs- und 
Abfi ndungsregelungen im Gewinnabführungs-
vertrag den Eintritt der Rechtsfolge (Beendigung 
des Vertrags) nicht. Das von den Beteiligten ver-
folgte Ziel lässt sich damit wohl nicht erreichen.

Selbst wenn zunächst rudimentäre Regelungen 
zu einer Ausgleichsleistung und Abfi ndung in 
den Gewinnabführungsvertrag aufgenommen 
werden sollten und diese bei Hinzutreten eines 
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weiteren Gesellschafters zur beherrschten Gesell-
schaft nachträglich präzisiert würden, stellte dies 
eine Änderung des Gewinnabführungsvertrags 
i. S. d. § 295 Abs. 1 S. 1 AktG analog dar, sodass 
die besonderen Wirksamkeitsvoraussetzungen 
der §§ 295 Abs. 1 S. 2, 293 f. AktG zu beachten 
wären. 

rbenen Erblasser ist gesetzliche Erbfolge einge-
treten. Der Erblasser war ukrainischer Staats-
angehöriger und mit seiner Ehefrau vor ca. zwei 
Jahren aus der Ukraine nach Deutschland ge-
fl üchtet. Die volljährige Tochter des Ehepaares 
lebt in Kanada. Es ist Vermögen in der Ukraine 
und bewegliches Vermögen in geringem Umfang 
in Deutschland vorhanden.

II. Fragen
1. Wo befand sich der letzte gewöhnliche Aufent-
halt des Erblassers i. S. d. EuErbVO? 

2. Wäre ein deutsches Nachlassgericht für die 
Nachlasssache, z. B. für die Erteilung eines Erb-
scheins oder eines Europäischen Nachlasszeug-
nisses, zuständig? 

3. Welches Erbstatut ist aus ukrainischer Sicht 
anwendbar und welche Gerichte sind aus ukraini-
scher Sicht örtlich bzw. international zuständig?

III. Zur Rechtslage 
1. Deutsche Sicht
a) Anwendbares Recht
Da der Erbfall nach dem 16.8.2015 eingetreten 
ist, richtet sich die Erbfolge aus deutscher Sicht 
nach den Vorschriften der Europäischen Erb-
rechtsverordnung (Art. 83 Abs. 1 EuErbVO). 

Diese tritt allerdings gem. Art. 75 Abs. 1 UAbs. 1 
EuErbVO hinter völkerrechtliche Abkommen 
zurück, die die Mitgliedstaaten bereits zum Zeit-
punkt der Annahme der Verordnung abgeschlos-
sen hatten. Insoweit könnte im vorliegenden 
Fall Art. 28 Abs. 3 des Konsularvertrags zwi-

schen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepub-
liken vom 25.4.1958 einschlägig sein (BGBl. 
II 1959, S.  233). Zwar existiert die vormalige 
Sowjetunion als Vertragspartnerin des deutsch-
sowjetischen Konsularvertrags seit dem 
31.12.1991 nicht mehr. Die Ukraine hat jedoch 
durch Note vom 30.6.1993 die völkerrechtlichen 
Verträge der früheren Sowjetunion übernommen 
(vgl. BGBl. II 1993, S. 1189).

In sachlicher Hinsicht ist das Abkommen an-
wendbar, wenn sich in einem Vertragsstaat unbe-
wegliche Nachlassgegenstände befi nden, die zum 
Nachlass eines Angehörigen des anderen Vertrags-
staates gehören (Odersky, in: Hausmann/Oders-
ky, Internationales Privatrecht in der Notar- und 
Gestaltungspraxis, 4. Aufl . 2021, § 15 Rn. 366). 
Wenn der Erblasser ukrainischer Staatsangehöri-
ger war, ist hier der sachliche Anwendungsbereich 
des deutsch-sowjetischen Konsularvertrags nicht 
eröff net, da er kein unbewegliches Nachlassver-
mögen in Deutschland hinterlassen hat. 

Stattdessen richtet sich das auf die Erbfolge an-
wendbare Recht in diesem Fall nach Art. 21 
Abs. 1 EuErbVO. Danach ist das Recht des Staa-
tes anwendbar, in dem der Erblasser zum Zeit-
punkt seines Todes seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt i. S. d. Erwägungsgründe 23 und 24 
hatte. Nach dem EuGH handelt es sich hierbei 
um den Lebensmittelpunkt in langfristiger Per-
spektive (EuGH NJW 2020, 2947 Rn. 37 ff .). 
Dieser ist unter umfassender Berücksichtigung 
sämtlicher Umstände des Einzelfalls in den Jah-
ren vor dem Tod des Erblassers zu ermitteln. 
 Eine besondere Bedeutung hat dabei die Absicht 
des Betreff enden, an dem Ort seines Lebensmit-
telpunktes dauerhaft zu bleiben (vgl. EuGH NJW 
2021, 3771 zur Bestimmung des gewöhnlichen 
Aufenthalts im Rahmen der Brüssel IIa-VO). Als 
objektive Kriterien sind insbesondere die Dau-
er und die Regelmäßigkeit des Aufenthalts des 
Erblassers in einem Staat, die Umstände und 
Gründe des Aufenthalts, die Bindung zu einem 
Staat, Sprachkenntnisse, die Lage des Vermögens 
sowie die persönliche, soziale und familiäre Ein-
gliederung von Bedeutung. Ein Hilfskriterium 
ist gem. Erwägungsgrund 24 S. 5 zur EuErbVO 
die Staatsangehörigkeit des Erblassers (so zuletzt 
auch OLG Saarbrücken ZEV 2025, 258). 

Nachdem der Erblasser im vorliegenden Fall mit 
seiner Ehefrau aus der Ukraine nach Deutschland 
gefl üchtet ist, lebten seine Familie und Freunde 


